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Drei und Zwanzigſter Jahrgang.
3. Quartal. Sonnabend den 22. September 1849.

Schwurgerichts-Sitzungen.
Am 6. September wurden vor dem Schwurgericht zwei

Sachen verhandelt. Jn der erſten erſchienen auf der An
klagebank die Kaufleute Joh. Gottfried Schuhmacher und
Carl Apel zu Schaafſtedt, welche zu Vertheidigern den Rechts-
Anwalt v. Bieren und Rechts-Anwalt Mietzſch haben. Es
fungirt der StaatsAnwalt v. Leipziger. Durch das Loos
werden als Geſchworene beſtimmt Gaſthofsbeſitzer Bach-
mann Apotheker Lindner, Ortsrichter Weiße, Gutsbeſitzer
Garke, Kaufmann Niedner, Mühlenbeſitzer Roßner, Rechts
Anwalt Etzdorf, Gutsbeſitzer Jahr, Bürgermeiſter Ronnicke,
Rittergutsbeſitzer Herfurth, Gutspächter Krüger, Apotheker
Dr. Tuchen. Die Anklage, welche verleſen wurde, lautet
im Weſentlichen, wie folgt: Jm November v. J., wo die
Verlegung der National- Verſammlung von Berlin nach
Brandenburg angeordnet war, und es zu den bekannten
Conflicten zwiſchen Krone und National- Verſammlung kam,
wurde in Mücheln eine Volksverſammlung abgehalten. Jn
derſelben trat der Kaufmann Schuhmacher als Redner auf,
erklärte ſich für die National- Verſammlung und forderte
auf, derſelben zu Hülfe zu ziehen und wenn es Zeit ſei, zu
den Waffen zu greifen indem er ſelbſt ſich bereit erklärte,
dem Zuge ſich anzuſchließen. Schuhmacher war zu jener
Zeit Vorſteher des demokratiſchen Klubs und zweiter Be-
fehlshaber der Bürgerwehr zu Schaafſtedt. Jn der am
20. November ſtattgefundenen Sitzung dieſes Klübs, bei wel-
cher Schuhmacher den Vorſitz führte und auch Dr. Stock-
mann aus Bibra zugegen war, wurde ein Schreiben an den
Magiſtrat zu Schaafſtedt entworfen, worin demſelben der
Gehorſam aufgeſagt wird, weil er und die Stadtverordneten
es nicht mit der National Verſammlung, ſondern mit dem
Miniſterium hielten. Dieſes Schriftſtück welches aner-
kannt war, war von den beiden Angeklagten A. und S.
unterſchrieben. Es war daſſelbe dem Bürgermeiſter, nachdem
dieſer ſich wiederholt geweigert hatte, ſich den Beſchlüſſen
der National Verſammlung zu unterwerfen, von einer Deputation des demokratiſchen Klubs übergeben worden. Noch

während der Verſammlung des Volksvereins am 20. Novem-
ber verbreitete ſich in Schaafſtedt das Gerücht, daß Militär
komme, worauf man, mit dem Geſchrei, „die Huſaren ſind
da, Waffen heraus,“ hinaus ſtürzte. Der Kaufmann Schuh-
macher erließ hierauf den Befehl, Allarm zu ſchlagen und
zu blaſen. Hierzu war er aber da er nicht oberſter Be
fehlshaber der Bürgerwehr war und keine Requiſition der
Ortsobrigkeit hatte nicht befugt und konnte hierbei auch
keinen andern Zweck haben, als bewaffneten Widerſtand der
Bürgerwehr gegen das Militär.

Durch den veranlaßten Allarm verſammelte ſich auf dem
Markte eine mit Aexten, Piken u. ſ. w. bewaffnete Volks

maſſe, welche jedoch ſich bald wieder enkfernte, als ſich die
Nachricht vom Einrücken des Militärs nicht beſtätigte. Am
Morgen darauf, den 21. November, als wirklich eine Ab-
theilung des 12. Huſ. Reg. in Schaafſtedt einrückte, um
den Dr. Stockmann, welcher ſich dort aufhalten ſollte, zu
verhaften, wurde von Neuem Allarm geſchlagen, worauf ein
ähnlicher Volkshaufen, wie Tags vorher, ſich auf dem Markt
verſammelte und die Huſaren ſich wiederum aus der Stadt
zurück zogen. Auch zu dieſem Allarmiren hatte Schuhmacher,
angeblich ſchon Tags zuvor, und zum Zweck einer Waffen
reviſion, Befehl gegeben, ohne Anfrage beim Magiſtrat oder
dem Oberbefehlshaber der Bürgerwehr. Nach Abzug der
Huſaren fand unmittelbar darauf eine neue Volksverſamm-
lung, unter Schuhmachers Vorſitz, in welcher dem Polizei
diener, welcher das Allarmblaſen hatte verhindern wollen,
unterſagt wurde, künftig wieder einen Tambour oder Hor-
niſten der Bürgerwehr vom Allarmiren abzuhalten. Jn die-
ſer Volksverſammlung erſchien auch der Bürgermeiſter, um
vermittelnd einzuwirken Schuhmacher erklärte ihm jedoch
immer, „wer ſich nicht unbedingt und ohne alle Hinterthür
für die National- Verſammlung erklärt, den müſſen wir für
einen Volksfeind erklären.“ Ferner verordnete er, daß dem
Magiſtrate und den Stadtverordneten eine halbe Stunde
Bedenkzeit gegeben werden ſolle, bis dahin wollten ſie zu
ſammenbleiben und die Antwort abwarten.

Wegen dieſer Handlungsweiſe iſt gegen Schuhmacher
die Anklage wegen verſuchten Aufruhrs, und wegen Aufruhrs
ſelbſt, erhoben. Es wird in der Anklage noch bemerkt, daß
durch das Treiben des Schuhmacher die Ortsbehörde ſo ter
roriſirt geweſen ſei, daß ſie mit dem bereits mehrere Tage
vorher, durch ſeinen Antrieb und Einfluß eingeſetzien Sicher-
heits- Ausſchuſſe ſich einverſtanden erklären mußte, und aus
Furcht vor weitern Exceſſen ſich deſſen Mitwirkung und den
zu treffenden Verwaltungs- Maßregeln haben gefallen laſſen.

Schließlich wird noch bemerkt, daß gegen Mitte Novem
ber v. J. der angeklagte Schuhmacher in Begleitung eines
Zweiten, als Abgeſandter des demokratiſchen Klubs, zu dem
Paſtor Wolf in Schaafſtedt gekommen und von dieſem ver
langt habe, für die Mitglieder des demokratiſchen Klubs
eine kirchliche Feier zu veranſtalten, ſie einzuſegnen und ihnen
das Abendmahl zu reichen. Jn Bezug auf den zweiten An
geſchuldigten, Kaufmann Apel, wird in der Anklageſchrift
augeführt, daß derſelbe Schriftführer des demokratiſchen Klubs
und Volksvereins zu Schaafſtedt geweſen und an dem, von
Schuhmacher begangenen Verbrechen Theil genommen habe.
So hatte er unter Andern das eben erwähnte Schreiben
vom 20. November, worin dem Magiſtrate der Gehorſam
aufgekündigt wird, abgefaßt und ge und unterſchrieben.
Einige Tage nach Abſendung jenes Schreibens ſollte Apel
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in der Bürgerverſammlung erklärt haben, daß der Magiſtrat
und die Stadtverordneten ſich nicht genügend darüber aus-
gewieſen ob ſie der Anſicht des Volksvereins, in Bezug
auf die Stellung zur National- Verſammlung beitreten, daß
er aber, wenn Stockmann kommen werde, dieſem die Häuſer
der anders denkenden Perſonen anzeigen und dieſe dann
ſelbſt ſtreng richten werde. Apel hatte als Mitvorſteher oder
Ordner an allen erwähnten Volks- und Klubsverſammlungen
Theil genommen und war auch Mitglied des Sicherheits-
Ausſchuſſes geweſen. Am 20. November hatte er die mit
dem Rathsſtempel verſehene Bekanntmachung des Oberpräſi-
denten der Provinz, vom 15. November, welche zur Be-
ruhigung der Gemüther und zur Warnung vor Exeeſſen er-
laſſen war, vom Rathhauſe abgeriſſen. Auch gegen ihn iſt
wegen Aufruhrs, reſp. Verſuch deſſelben und Theilnahme
daran, Anklage erhoben.

Beide Angeklagte, von denen der Kaufmann Johann
Gottfried Schuhmacher 54 Jahr alt, Vater von 5 Kindern
iſt, die Feldzüge von 1813 15 mitgemacht hat, und Jn-
haber der Kriegs--Denkmünze iſt, der Kaufmann Karl Auguſt
Apel dagegen das Alter von 39 Jahren hat, Vater von 4
Kindern iſt und 2 Häuſer in Schaafſtedt beſitzt, erklären ſich,
auf Befragen des Präſidenten, für Nichtſchuldig.

Was zuerſt den Angeklagten Schuhmacher betrifft, ſo
geſtand er ſpeciell zu, in Mücheln in einem Vereine, in
Folge einer Aufforderung geſprochen und daſelbſt Robert
Blums Tod mit dem Bemerken erwähnt zu haben daß es
ein Bekannter von ihm geweſen. Er geſteht zu, aufgefordert
zu haben Geld für die National- Verſammlung zu ſammeln,
beſtreitet aber, die Aufforderung, der National- Verſammlung
zuzuziehen und ſeiner Seits die Bemerkung daß er ſelbſt
mitgehen werde. Das Schreiben vom 20. November an
den Magiſtrat erkannte er an, und bemerkt, daß er in der
Verſammlung am 20. November deu Vorſitz geführt, geſteht
zu daß Dr. Stockmann dort anweſend geweſen und das
Schreiben dem Magiſtrat durch eine durch Stimmenmehrheit
erwählte Deputation übergeben ſei, behauptet aber, daß das
Schreiben früher als am 20. November abgefaßt und ſpäter
als am gedachten Tage abgegeben ſei. Bei der Nachricht
von dem Einrücken des Militairs will er in der Sitzung

nicht gegenwärtig geweſen ſein und beſtreitet die Allarmirung
der Bürgerwehr befohlen zu haben. Er beſtreitet ferner,
daß am 21. das eingerückte Militär ſich habe zurückziehen
müſſen, giebt aber zu, die Bürgerwehr allarmirt zu haben,
jedoch mit dem Bemerken, daß der Befehl ſchon Abends vor-
her gegeben und der Zweck nur der geweſen ſei, die Waffen
zu revidiren. Er glaubt hierzu als Commandeur der Bür-
gerwehr befugt geweſen zu ſein, da der erſte Commandeur
die Stelle nur angenommen unter der Bedingung, daß er,
der Angeklagte, die oberſte Leitung übernehme. Dem Polizei-
diener Vorwürfe wegen des unterſagten Allarmſchlagens ge-
macht zu haben, kann er weder zugeben noch beſtreiten. Als
Zweck des Sicherheits- Ausſchuſſes in Schaafſtedt giebt er
Furcht vor Bibra an, und geſteht endlich zu, daß er mit
dem Weber Rödinger dem Paſtor Wolf den Wunſch vor-
getragen habe, daß die Mitglieder des demokratiſchen Ver
eins das Abendmahl genießen wollten. Er verſichert wieder
holt, bei allen Unternehmungen den beſten Zweck gehabt zu
haben und dem König und ſeinem Hauſe ſtets ergeben ge
weſen zu ſein.

Von den vernommenen Zeugen bekunden mehrere über
die Verſammlung in Mücheln daß Schuhmacher aufgefor-
dert habe, zu den Waffen zu greifen, wenn es Zeit ſei, und
daß er da mitgehen werde, daß er von Robert Blums Tode

Vier
Entlaſtungszeugen ſtimmen darin überein, daß er von Robert
Blums Tode geſprochen und zu einer Sammlung für die
National- Verſammlung aufgefordert habe, bekunden aber

geſprochen und aufgefordert habe, denſelben zu rächen.

ſonſt von den Angeben in der Anklage nichts. Der Bürger
meiſter Berger bekundet, daß kine Deputation des demokra-
tiſchen Vereins am 20. November, wo Stockmann gegen-
wärtig geweſen, ein Schreiben zur Unterſchrift gebracht habe.
Da er dieſe verweigert, habe man ihm das bei den Akten
befindliche Schreiben vom 20. zurückgelaſſen. Er bekundet
ferner, daß Schuhmacher am 19. November erklärt, wer et
was gegen ihn habe, möchte bald kommen er würde nach
Berlin ziehen. Von Kugeln, welche für die Bürgerwehr
beſtimmt geweſen, habe der demokratiſche Verein 500 Stück
an ſich genommen. Er überreicht ein von Apel und Schuh-
macher theilweiſe ge- und unterſchriebenes Schriftſtück, worin
ähnliche Drohungen gegen den Magiſtrat enthalten waren,
wie in dem vom 20. November. Dieſes Schriftſtück wird
von beiden Angeklagten anerkannt. Ein Zeuge beſtätigt,
daß in der Verſammlung vom 20. November das Gerücht
entſtanden, die Soldaten kämen, bemerkt, daß die Mitglieder
mit Beilen, Senſen und Gabeln bewaffnet, in den Verein
gegangen und will auch gehört haben daß Jeder eine ge-
ladene Büchſe gehabt habe. Ueber die Errichtung des Sicher-
heits- Ausſchuſſes bemerkt dieſer Zeuge, daß die Mitglieder
von Apel und Schuhmacher vorgeſchlagen ſeien und der Ma-
giſtrat auf die Vorſchläge habe eingehen müſſen. Der Tam-
bour der Bürgerwehr bekundet, daß er am 20. November
auf Schuhmachers Befehl Allarm geſchlagen, und daß daſſelb
auch am 21. November früh auf Schuhmachers Befehl ge-
ſchehen ſei. Er bemerkt aber, daß er ſchon am Abend vor-
her den Befehl dazu erhalten weil beſchloſſen geweſen ſei,
daß die Bürgerwehr antreten ſolle, damit die Waffen nach-
geſehen würden. Am 20. Abends hatte auch der Horniſt
der Bürgerwehr, wie dieſer bekundet, Allarm geblaſſen. Er
hatte den Befehl dazu von Schuhmacher nicht erhalten, wohl
aber den, ſein Horn zu holen, wenn etwas vorfiele. Ueber
das Allarmblaſen am Morgen des 21. November ſtimmen
ſeine Angaben ganz mit denen des Tambours der Bürger
wehr überein. Die in der Anklage behaupteten Vorwürfe
Schuhmachers an den Polizeidiener wegen des verbotenen
Allarmſchlagens werden von dieſem mit dem Bemerken be-
ſtätigt, daß Schuhmacher erklärt, „er ſtehe, wenn ſo etwas
wieder vorkomme, nicht für ſeinen Buckel und für ihn ſelbſt.“
Mehrere von Schuhmacher benannte Entlaſtungszeugen be-
kunden nur, daß Schuhmacher am 20. November, als Al-
larm geſchlagen wurde, nicht im Vereine gegenwärtig war,
können aber ſeine Behauptung nicht beſtätigen daß er das
Allarmſchlagen nicht befohlen.

Was den zweiten Angeſchuldigten Apel betrifft, ſo ge-
ſteht er, Beiordner im demokratiſchen Verein geweſen zu
ſein, das Schreiben vom 20. November an den Magiſtrat
ge und unterſchrieben, nicht aber verfaßt zu haben. Er

beſtreitet die ihm Schuld gegebene Aeußerung gegen den
Bürgermeiſter und über Stockmann, und eine Verbindung
mit der National Verſammlung. Er giebt zu Präſident
des Sicherheits-Ansſchuſſes geweſen zu ſein, will aber deſſen
Zweck nicht gekannt haben. Er geſteht zu, das Plakat des
Oberpräſidenten abgeriſſen zu haben, will jedoch den Stem-
pel des Magiſtrats darauf nicht bemerkt haben und entſchul
digt das Abreißen dadurch, daß er ein darunter befindliches
eigenes Plakat habe zu Tage fördern wollen. Von den
Belaſtungszeugen haben mehrere das Abreißen des Plakates
bemerkt, ohne das Plakat gekannt zu haben, und ein Zeuge

c)

einen

2) iſt
5)
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bekundet, daß Apel ihm eingeſtanden habe, er habe es weg
geriſſen weil ſie keiner höheren Behörde angehörten als
der National-Verſammlung. Ein Zeuge endlich beſtätigt
die in der Anklage angegebene Aeußerung des Angeklagten,
in Bezug auf das Kommen des Dr. Stockmann.

Nachdem der Staats Anwalt in ſeinem Vortrage aus-
geführt, daß beide Angeklagte ſich der Erregung von Auf-
ruhr oder des Verſuchs hierzu ſchuldig gemacht, beantragten
beide Vertheidiger das Nichtſchuldig indem namentlich
der Vertheidiger des Apel auf ſeine Schwerhörigkeit auf-
merkſam maächte. Hierauf gab der Präſident das Reſume
und ſtellte die Thatfragen. Gegen dieſe wurde jedoch von
dem Staats-Anwalt proteſtirt, und die Stellung einzelner
Fragen in Bezug auf Jeden der Angeklagten beantragt.

Nachdem der Gerichtshof deshalb berathen hatte, wurden
folgende Thatfragen geſtellt

iſt der Angeklagte Schuhmacher ſchuldig
a) durch Aufforderung, zu den Waffen zu greifen und der

S e zu Hülfe zu ziehen, wenn es
eit ſei,

b) durch Mitwirkung zu dem Erlaß einer ſchriftlichen Er-
klärung des demokratiſchen Klubs zu Schaafſtedt vom
20. November, dem Magiſtrat und den Stadtverord-
neten daſelbſt keine Folge mehr leiſten zu wollen,

c) durch wiederholte Allarmirung der Bürgerwehr, als
am 10. November Militär in Schaafſtedt einrücken
ſollte, und am 21. wirklich einrückte,

einen Aufruhr erregt oder zu erregen verſucht zu haben
2) iſt der Angeklagte Apel gleichen Verbrechens ſchuldig,

a) weil er die in der erſten Frage bezeichnete ſchriftliche
Erklärung ge und unterſchrieben hat,

b) weil er ſpäter in einer Bürger- Verſammlung erklärt
hat, daß Magiſtrat und Stadtverordnete ſich nicht ge-
nügend darüber ausgewieſen, ob ſie der Volksfrage in
Bezug auf die National- Verſammlung beitreten, daß
er aber, wenn Stockmann kommen werde, dieſem die
Häuſer der anders denkenden Perſonen anzeigen und
Letzterer dann ſelbſt ſtreng richten werde,

e) weil er eine auf Beruhigung der Gemüther abzielende
angeſchlagene Bekanntmachung des Oberpräſidenten der
Provinz, obgleich ſie mit dem Rathsſiegel verſehen, ab-
geriſſen hat?

Nach längerer Berathung lautete der Wahrſpruch der
Geſchworenen mit mehr als 7 Stimmen dahin,

ad 1. ja, der Angeklagte iſt ſchuldig, aus den Gründen
ad a. und b. und wegen Allarmirung der Bürgerwehr Auf
ruhr zu erregen verſucht zu haben,

ad 2. ja, der Angeklagte iſt ſchuldig (aus den Grün-
den ad a. und e., während b. nicht erwieſen iſt,) ebenfalls
Aufruhr zu erregen, verſucht zu haben.

Der Staats-Anwalt trug hiernach gegen den Angeklag-
ten Schuhmacher da er als Haupturheber anzuſehen auf
2 Jahr Zuchthaus und Verluſt der Kriegsdenkmünze, gegen
Apel auf ein Jahr Zuchthaus gegen Beide aber auf Ver
luſt der National-Cocarde an. Beide Vertheidiger proteſtiren
gegen die Höhe dieſer Strafen. Der Gerichtshof erkannte
gegen den Schuhmacher auf 2 Jahr Feſtungsarreſt und Ver-
luſt der Kriegsdenkmünze und National-Cocarde, gegen Apel
auf 1 Jahr Feſtungsarreſt und Verluſt der National-Cocarde.

(Fortſetzung folgt.)

Nachſtehende Adreſſe iſt von mehreren Tauſenden wohl-
habenden und achtbaren Bürgern Königsberg am 31, Auguſt
d. J. an die zweite Kammer abgeſendet worden.

5

„Hohe-Kammer!
„Bei der bevorſtehenden Frage über die Zukunft unſerer

„Bürgerwehr erlauben ſich die unterzeichneten Einwohner
„derjenigen Stadt, welche unter den größeren des Landes
„faſt allein noch mit dieſem märzerrungenen Inſtitut beglückt
„iſt, eine hohe Kammer ergebenſt zu bitten dem Beſchluß
„der erſten Kammer über die Suspendirung der
„Bürgerwehr beizutreten und eine völlige Reor-
„ganiſation dieſes Jnſtituts vorzu bereiten. Wir
„können in dem Jnſtitute der Bürgerwehr eine Garantie
„für die Verfaſſung nicht erblicken. Wir wiſſen recht gut,
„daß in dem nicht zu erwartenden Falle einer Verfaſſungs-
„verletzung die Macht der Bürgerwehr ſelbſt wenn dieſelbe
„mehr Muth, Tapferkeit und Disziplin zeigte, als bei faſt
„allen jetzt vorgekommenen Fällen, wo es Ernſt wurde,
„viel zu ſchwach und zu zerſplittert iſt, um der unter einer
„Leitung ſtehenden, wohlgeübten Militairmacht gegenüber
„den Sieg davon zu tragen. Wir finden die Garantie un-
„ſerer Verfaſſung in der geſetzmäßigen Volksvertretung, nicht
„in einer von Demagogen leicht verführten, jederzeit ſchlecht
„disziplinirten, niemals zuverläſſigen Bürgerwehr.“

„Wir finden im Gegentheil eine große Gefahr für die
„Ruhe und Kraft des Staates darin, daß es einer von der
„verfaſſungsmäßigen Regierung mehr oder weniger unab-
„hängigen bewaffneten Macht anheim gegeben wird, bei ver
„meintlicher Verfaſſungsverletzung willkürlich zu den Waffen
„zu greifen und den Bürgerkrieg zu beginnen zumal in
„allen ſolchen Fällen die Parteien ſich ſondern und, wie das
„Beiſpiel von Wien und Paris zeigt, Bürger gegen Bür-
„ger kämpfen. Wir erblicken in der Bürgerwehr daher nur
„geradezu die Organiſation des Bürgerkrieges und
„finden eine Staatseinrichtung eben ſo widerſinnig als ver-
„derblich, bei welcher ein Theil der bewaffneten Macht die
„Aufgabe hat, vorkommenden Falls gegen die andere zu
„kämpfen. Wir ſind der Anſicht, daß die gegenwärtige Bür-
„gerwehr die Kräfte des Staates unverhältnißmäßig in An-
„ſpruch nimmt und den Wohlſtand untergräbt, nicht nur
„weil der Staat naturgemäß ſeiner eigenen Sicherheit wegen
„eine größere Militairmacht halten muß, um nicht von
„irgend einer widerſpenſtigen Bürgerwehr gefährdet zu wer-
„den, ſondern auch, weil, beſonders in den größeren Städten,
„der Wehrdienſt ſo viel Aufwand an Zeit und Kräften des
„Bürgers erfordert, daß das Reſultat damit in keinem Ver
„hältniſſe ſteht und die Bürgerwehr zu einem eben ſo koſt-
„ſpieligen als nutzloſen Jnſtitute wird. Wir finden es ſinn-
„los, daß der Bürger, ſeinen Erwerb und ſein Amt hinten-
„anſetzend, auf der Wache ſein ſoll, während die Soldaten
„in den Kaſernen zu den Fenſtern hinausſehen, und am
„Ende, wenn es Ernſt wird, doch einſchreiten und wieder gut
„machen müſſen, was die Bürgerwehr ſchlecht gemacht.

„Wir haben die Ueberzeugung daß nicht eher eine ge-
„ſicherte Ruhe und Ordnung im Lande ſein wird, als bis
„das Jnſtitut der Bürgerwehr völlig umgeſtaltet und zu dem
„gemacht ſein wird, was es verſtändigerweiſe nur ſein kaun,
„eine Unterſtützung der nicht ausreichenden, oder Erſetzung
„der fehlenden Militärmacht, nicht aber eine größtentheils
„unabhängige, die Einheit der executiven Gewalt ge-
„fährdende bewaffnete Macht.“

Eine ſchöne Handlung.
Als Seitens des Manheimer Bürgermeiſter Amtes die

Aufforderung zu Beiſteuern für die verwundeten preußiſchen
Soldaten und für die Hinterbliebenen der tapfern Gefallenen
erlaſſen war, eilte ein armer, aber braver Mann, der Gar-
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tenwächter Heingärtner herbei und brachte als ſeine Gabe
die für ſeine Verhältniſſe enorme Summe von 78 Fl.
Dieſer Beitrag eines Mannes der höchſtens eine Jahres-
einnahme von ein Paar hundert Gulden hat, mußte billig
Wunder nehmen und man bedeutete ihm, daß man von ihm,
in Anbetracht ſeiner Verhältniſſe, die hohe Summe gar nicht
annehmen könne. Der brave Heingärtner aber beſtand dar-
auf, daß man ſein Opfer zu den übrigen thue und erzählte,
er habe zur Zeit, als Trützſchler und Mieroslawski Man-
heim terroriſirten, das Gelübde gethan, ſein ſämmtliches
bagres Geld einem guten Zwecke zu weihen, wenn ſein lie-
bes Manheim einſt wieder von der StruveBrentano'ſchen
Freiheit „befreit“ ſei. Das ſei nun geſchehen und er könne
ſein Geld keinem beſſern Zwecke widmen, als der Unter
ſtützung der braven Preußen, der Befreier Manheims und
Badens!

C

Am 16. Sonntag nach Trinitatis predigen in der
Schloß und Domtkirche: Vorm. Herr Diae. Simon z Nachm. Herr

Adj. Weiß.
Stadtkirche: Vorm. Herr Paſtor Schellbach z Nachm. Herr Diac.

Hartung.
Nach der Vormittagspredigt öffentliche Beichte und Abendmahl, gehalten

vom Herrn Diac. Hartung.
Nenmarktskirche: Herr Paſtor Triebel.
Altenburger Kirche: Herr Paſtor Menzel.

Bekanntmachungen.
Als Gegenſtände der öffentlichen Sitzung der

Stadtverordneten, die am 22. September 4849 um
6 Uhr Statt findet, laſſen ſich, wenigſtens bis jetzt, nur
bezeichnen a) ein Naturaliſations Geſuch b) ein ſich auf
den ſtädtiſchen Viehmarkt beziehendes Schreiben e) ein Be
ſchluß des Curatoriums der Sparkaſſe über die Höhe der
an ſie und von ihr zu entrichtenden Zinſen.

Von dem Königlichen Kreis und Stadtgerichte zu Mag-
deburg werden alle unbekannten Gläubiger, welche an die
Kaſſe der 3. Artillerie Brigade und Halbinvaliden Section
zu Magdeburg wegen Lieferung an Materialien, Naturalien,
wegen Arbeitsleiſtung oder aus irgend einem anderen Titel
von dem Zeitraume des Etatsjahres 1. Januar bis 34. De-
cember 1848 noch Anſprüche zu haben vermeinen, hiermit
aufgefordert: Sich binnen 3 Monaten dieſerhalb bei der
Königlichen Jntendantur 3. Armee Korps zu Frankfurt
a, d. O. oder ſpäteſtens im Termine an Gerichtsſtelle

den 26. October e. Vormittags 14 Uhr,
vor dem Aſſeſſor Brodmann perſönlich oder durch zuläſſige
Bevollmächtigte, wozu die Rechtsanwälte Jungwirth,
Berge, Weber in Vorſchlag gebracht werden, zu melden,
ihre Forderungen anzugeben und gehörig nachzuweiſen, wi-
drigenfalls die Ausbleibenden mit ihren Anſprüchen an ge-
dachte Kaſſe präkludirt und an diejenigen verwieſen werden
ſollen, mit denen ſie kontrahirt haben.

Magdeburg, den 2. Juli 1849.
Königliches Kreis- und Stadtgericht,

J. Abtheilung.
Zu verkaufen ſind 6 Schweine (Läufer) über ein

halbes Jahr alt, bei Buſchmann,Unteraltenburg Nr. 779.

7

Höhern Befehl zufolge ſollen 18 Stück Wagenpferde
öffentlich gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.
Hierzu iſt der Termin am 22. d. M. feſtgeſetzt und werden

Kaufluſtige hierdurch erſucht, ſich an dieſem Tage, früh 9
Uhr, im hieſigen Kloſterhofe einzufinden und zur Abführung
der Pferde das Zaumzeug mitzubringen.

K. Q. Merſeburg, den 14. September 1849.
Der Commandeur des 2. Bataillons 19. JnfanterieRegim,

v. Brodowski, Major.

An cetion.Es ſoben
Dienstag den 25. September er.

von Veormitttags 10 Uhr an,
in dem Hauſe des Herrn Juſtiz Raths Leonhard hierſelbſt
mehrere größere und kleinere Schränke, Tiſche, Fenſterrahmen,

m

eiſerne Ofenkaſten, Thüren, eine eiſerne Kaſſe, Siegelpreſſe,
ein kupferner Keſſel, die behauenen Steine zu einem Brun-
nen, Steinplatten, Makulaturpapier und dergleichen gegen
baare Zahlung an den Meiſtbietenden verkauft werden.

Kaufluſtige werden hierzu eingeladen.
Lützen, den 12. September 1849.

Reifstäàäb
Krüger, Auct.

c

vom Saalufer, drei- und vierjähriger Wuchs, zum Selbſt
aushauen, verkauft die Pfarre zu Veſta bei Dürrenberg

Logis-Vermiethung. Jm Hauſe Nr. 661. Hälter
gaſſe iſt eine Stube nebſt Kammer, Küche, Holz und Torf-
gelaß vom 4. Januar k. J. mit oder ohne Möbel zu ver
miethen. Böhme, Schuhmachermeiſter.

Eine Stube mit Möbels für ledige Herren iſt zu ver
miethen bei H. C. Dorenberg in der Oelgrube.

Bei der bevorſtehenden Uebergabe meinesAnzeige.
Material Taback- und Deſtillationsgeſchäfts an meinen
Sohn bin ich geſonnen, einen Theil meines Weinlagers,
beſtehend in circa 4000 Flaſchen 1834er, 42 er und 46er
rothe und weiße franzöſiſche, Würzburger, Pfälzer- und
Rheinweine, im Laufe des nächſten Monats öffentlich meiſt
bietend zu verkaufen. Jch behalte mir vor, den Tag, an
welchem die Verſteigerung beginnen ſoll, ſo wie das Ver-
zeichniß der zu verſteigernden Weine noch bekannt zu machen
und bemerke nur, daß ſämmtliche Weine ſehr gut gehalten
und mit Recht zu empfehlen ſind.

Merſeburg, den 20. September 1849.
C. W. Klingebeil.

für das Jahn
S 5 O

A. Volkmann jun.
Gotthardtsſtraße Nr. 95.

Berichtigung eines Schreibfehlers. In der An
zeige von Ahlfeld aus Halle in Nr. 73. d. Bl. muß es heißen:
3) Kötzſchen 3 Thlr. 4 Sgr. T Pf., ſtatt Kötzſchanu c.
7 e Bekanntmachungen für das nächſte Stück ſind bis
e Montag Abend gefälligſt einzuſenden.

ſind angekommen bei

t 5Druck und Verlag von Kobitzſchens Erben. Redigirt von Carl Jurk in Merſebure-
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